
Verkaufs- und Lieferbedingungen für die ELEKTRA GmbH, Enger 

 
 
Nachstehende Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

 
 

I. Geltung 
 

1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Lieferers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Diese 
 sind Bestandteil aller Verträge, die der Lieferer mit dem Besteller über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistun-
 gen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Besteller, selbst wenn sie 
 nicht nochmals gesondert vereinbart werden.  

 
2. Geschäftsbedingungen des Bestellers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Lieferer ihrer Geltung im 
 Einzelfall nicht gesondert widerspricht, selbst wenn der Lieferer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen 
 des Bestellers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener 
 Geschäftsbedingungen.  

 
 

II. Angebot und Vertragsabschluss 
 
Aufträge werden erst durch die Auftragsbestätigung des Lieferers verbindlich. Änderungen und Ergänzungen müssen in Text-
form erfolgen. Alle Angebote sind frei bleibend, soweit sie nicht als Festangebote bezeichnet sind. Bestellungen oder Aufträge 
kann der Lieferer innerhalb von 14 Tagen nach Zugang annehmen. 

 
 

III. Preise  
 

1.  Die Preise gelten im Zweifel ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhrnebenabgaben und Verpackung zuzüglich Mehr-
 wertsteuer in gesetzlicher Höhe. 
 
2. Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach Auftragsbestätigung bis zur Lieferung die maßgeblichen Kostenfakto-
 ren wesentlich, so werden sich Lieferer und Besteller über eine Anpassung der Preise und der Kostenanteile für Formen 
 verständigen. 
 
3. Ist die Anhängigkeit des Preises vom Teilegewicht vereinbart, ergibt sich der endgültige Preis aus dem Gewicht der  freige-
 gebenen Ausfallmuster. 
 
4. Der Lieferer ist bei neuen Aufträgen (= Anschlussaufträgen) nicht an vorhergehende Preise gebunden. 

 
 

IV. Lieferung, Lieferzeit und Lieferverzug 
 
1. Lieferungen erfolgen ab Werk. 
 
2. Vom Lieferer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen geltend stets nur annähernd, es 
 sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. 
 
3. Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, der Anzahlung 
 und der rechtzeitigen Materialbeistellungen, soweit diese vereinbart. 
 
4. Der Lieferer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt 
 oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, 
 Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 
 Mangel an Arbeitskräften, Energie- oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen 
 Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch 
 Lieferanten) verursacht worden sind, die der Käufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Lieferer die Liefe-
 rung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 
 Dauer ist, ist der Lieferer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich 
 die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung 
 zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Besteller infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder 
 Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Lieferer vom Vertrag 
 zurücktreten. 
 
5. Der Lieferer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen 
 Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Auftraggeber 
 hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur 
 Übernahme der Kosten bereit). 

 
6. Der Eintritt des Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung 
 durch den Besteller erforderlich. 



V. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und der laufenden 
 Geschäftsbeziehung zwischen dem Lieferer und dem Besteller behält sich der Lieferer das Eigentum an den gelieferten 
 Waren vor. 
 
2.  Eine Be- oder Verarbeitung durch den Besteller erfolgt unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB im Auftrag 
 des Lieferers; dieser wird entsprechend dem Verhältnis des Netto-Fakturenwerts seiner Ware zum Netto-Fakturenwert der 
 zu be- oder verarbeitenden Ware Miteigentümer der so entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur Sicherstellung der 
 Ansprüche des Lieferers gemäß Absatz 1 dient. 
 
3.  Bei Verarbeitung (Verbindung/Vermischung) mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Waren durch den Besteller gelten 
 die Bestimmungen der §§ 947, 948 BGB mit der Folge, dass der Miteigentumsanteil des Lieferers an der neuen Sache 
 nunmehr als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen gilt. 
 
4.  Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Besteller nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und unter der Bedin-
 gung gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt gemäß den Absätzen 1 bis 3 vereinbart. Zu 
 anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen und Sicherheitsübereignung, ist der Besteller 
 nicht berechtigt. 
 
5.  Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche des Liefe-
 rers, die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und sonstigen berechtigten Ansprüchen gegen seine 
 Kunden mit allen Nebenrechten an den Lieferer ab. Auf Verlangen des Lieferers ist der Besteller verpflichtet, dem Lieferer 
 unverzüglich alle Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen, die zur Geltendmachung der Rechte des Lieferers 
 gegenüber den Kunden des Bestellers erforderlich sind. 
 
6.  Wird die Vorbehaltsware vom Besteller nach Verarbeitung gemäß Absatz 2 und/oder 3 zusammen mit anderen dem Liefe-
 rer nicht gehörenden Waren weiterveräußert, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß Absatz 5 nur in Höhe des 
 Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferers. 
 
7.  Übersteigt der Wert der für den Lieferer bestehenden Sicherheiten dessen Gesamtforderungen um mehr als 10 %, so ist 
 der Lieferer auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Lieferers verpflichtet. 
 
8.  Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite sind dem Lieferer unverzüglich anzuzeigen. Daraus 
 entstehende Interventionskosten gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers, soweit sie nicht von Dritten getragen sind. 

 
 
 

VI. Mängelhaftung für Sachmängel 
 
1. Maßgebend für Qualität und Ausführung der Erzeugnisse sind die Ausfallmuster, welche dem Besteller auf Wunsch vom 
 Lieferer zur Prüfung vorgelegt werden. Der Hinweis auf technische Normen dient der Leistungsbeschreibung und ist nicht 
 als Beschaffenheitsgarantie auszulegen 
 
2. Wenn der Lieferer den Besteller außerhalb seiner Vertragsleistung beraten hat, haftet er für die Funktionsfähigkeit und die 
 Eignung des Liefergegenstandes nur bei ausdrücklicher vorheriger Zusicherung. 
 
3. Mängelrügen sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Bei versteckten Mängeln ist die Rüge unverzüglich nach 
 Feststellung zu erheben. In beiden Fällen verjähren, soweit nichts anderes vereinbart, alle Mängelansprüche zwölf Monate 
 nach Gefahrenübergang. Soweit das Gesetz gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, 479 Abs. 1 BGB und § 634a Abs.1 Nr. 2 BGB 
 längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese. 
 
4.  Bei begründeter Mängelrüge – wobei die vom Besteller schriftlich freigegebenen Ausfallmuster die zu erwartende Qualität 
 und Ausführung bestimmen – ist der Lieferer zur Nacherfüllung verpflichtet. Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl des Liefe-
 rers durch Mängelbeseitigung oder Neulieferung. Kommt er dieser Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist nach 
 oder schlägt eine Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Besteller berechtigt, den Kaufpreis zu mindern 
 oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwendungsersatz- oder Schadensersatzan-
 sprüche wegen Mangel- oder Mangelfolgeschäden, bestehen nur im Rahmen der Regelbedingungen zu VII. Ersetzte Teile 
 sind auf Verlangen an den Lieferer unfrei zurückzusenden. 

 
5. Der Lieferer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kauf-
 preis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
 zurückzuhalten. 
 
 
6. Eigenmächtiges Nacharbeiten und unsachgemäße Behandlung haben den Verlust aller Mängelansprüche zur Folge. Nur 
 zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder bei Verzug der Mängelbeseitigung durch den Lieferer ist der Besteller 
 berechtigt, nach vorheriger Verständigung des Lieferers nachzubessern und dafür Ersatz der angemessenen Kosten zu 
 verlangen. 
 
7. Verschleiß oder Abnutzung durch vertragsgemäßen Gebrauch zieht keine Gewährleistungsansprüche nach sich.  
 
8. Rücktrittsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt 
 war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit dem Lieferer abgestimmte Kulanzregelungen und setzen 
 die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten, voraus. 
 



9. Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Lieferer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht be-
 seitigen kann, wird der Lieferer nach seiner Wahl seine Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für 
 Rechnung des Bestellers geltend machen oder an den Besteller abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen den Lieferer 
 bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Bedingungen nur, wenn 
 die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war, 
 oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der 
 betreffenden Gewährleistungsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gehemmt. 

 
 

VII. Allgemeine Haftungsbeschränkungen 
 
1. Soweit sich aus diesen Bedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der 
 Lieferer bei einer Verletzung von vertraglichen oder außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen 
 Vorschriften. 
 
2. Auf Schadensersatz haftet der Lieferer – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei 
 einfacher Fahrlässigkeit haftet der Lieferer nur 
 
 a)  für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
 b)  für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur recht-

 zeitigen, mängelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber 
 die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben 
 von Personal des Bestellers oder Dritten oder des Eigentums des Bestellers vor erheblichen Schäden bezwecken. In 
 diesem Fall ist die Haftung des Lieferers jedoch auf Schäden begrenzt, die der Lieferer bei Vertragsschluss als mögli-
 che Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt wa-
 ren oder die er hätte kennen müssen, bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare 
 Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, so-
 weit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 

 
3. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Lieferer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für 
 die Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Das Gleiche gilt für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungs-
 gesetz. 

 
 

VIII. Zahlungsbedingungen 
 
1. Sämtliche Zahlungen sind in  (Euro) ausschließlich an den Lieferer zu leisten. 
 
2. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für Lieferungen oder 
 sonstige Leistungen zahlbar ohne Abzug innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Eine eventuelle Skontogewährung 
 bedarf einer gesonderten Vereinbarung und hat den Ausgleich aller früher fälligen, unstrittigen Rechnungen zur Voraus- 
 setzung. Für eventuelle Zahlungen mit Wechsel wird kein Skonto gewährt. 
 
3. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils 
 geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Der Lieferer behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden 
 Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch des Lieferers auf den kaufmännischen Fälligkeitszins 
 (§ 353 HGB) unberührt. 
 
4. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln bleibt vorbehalten. Schecks und rediskontfähige Wechsel werden nur erfül-
 lungshalber angenommen, sämtliche damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. 
 
5. Der Besteller kann nur aufrechnen oder ein Zurückhaltungsrecht geltend machen, wenn seine Forderungen unbestritten 
 oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 
6. Der Lieferer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitslei-
 stung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die 
 Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forde-
 rungen des Lieferers durch den Besteller aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträ-
 gen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 

 
 
 

IX. Schlussbestimmungen 
 
1.  Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes. 
 
2.  Gerichtsstand ist nach Wahl des Lieferers dessen Firmensitz oder der Sitz des Bestellers auch für Urkunden-, Wechsel- 
 und Scheckprozesse. 
 
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 
 über Verträge über den nationalen Warenkauf (BGB 1989 S 586) für die Bundesrepublik Deutschland (BGB 1990 S 1477) 
 ist ausgeschlossen. 
 
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bestimmungen 
 hiervon nicht berührt. 


